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          Donnerstag, 3. August  2006

Herrn Ministerpräsident 

Kurt Beck 

Staatskanzlei

Peter Altmeier Allee 1

55116 Mainz

Betrifft:  

Bleiberecht für die Familie Yildirim, Koblenz-Neuendorf




Aktenzeichen: 02610-202/06  

Ihr Brief vom 2. August 2006

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 

wir hatten Ihnen bezüglich des Bleiberechts der Familie Yildirim geschrieben. Sie hatten uns mit Brief vom 2.8. auf die noch ausstehende Antwort unseres Innenministers Herrn Bruch verwiesen. Herr Bruch hatte es vor kurzem noch telefonisch durch einen Mitarbeiter abgelehnt, mit uns zu sprechen: „Ein Gespräch würde ja nichts bringen.“ Es hat uns schon etwas unangenehm berührt, dass der Innenminister in einer so wichtigen Angelegenheit keinen Gesprächsbedarf sieht, gerade weil es um das Leben und die Zukunft von drei Kindern mit ihren Eltern geht und sich Bewegung in der ganzen Angelegenheit des Bleiberechts für langjährig Geduldete zeigt. 

Mit diesem Brief möchte ich Ihnen drei wichtige neue Argumente in unserem Fall und darüber hinaus darlegen: 

1.  Einen großen Erfolg haben wir in diesem Einzelfall zu verbuchen: ein Arbeitsplatz ist gefunden worden, nachdem wir über ein halbes Jahr – also seit wir mit dem Fall der Familie Yildirim befasst sind – gesucht hatten. Wir warten nun auf die Erlaubnis durch das Arbeitsamt und die zuständige Koblenzer Ausländerbehörde. In einem Gespräch mit dieser in Anwesenheit des Herrn Oberbürgermeisters von Koblenz, Herrn Dr. Schulte-Wissermann, wurde uns allerdings keine Hoffnung auf diese Erlaubnis gemacht. Jetzt nach 10 Jahren sei ein Arbeitsplatz gefunden, das sei zu spät, die Familie sei ausreisepflichtig, Vorher hingegen wurde immer betont, dass ein Arbeitsplatz das A und O für ein Verbleiben sei. Wir setzen nun viel Hoffnung in diese Arbeitserlaubnis, vor allem weil Anfang September der Fall in der Härtefallkommission unseres Landes verhandelt zu werden scheint.

2.) Zweitens hat sich mittlerweile in der juristischen Frage ein neues Argumentationsmuster ergänzend zur Debatte um die Kinderrechtskonvention ergeben durch den Beschluss des OVG Rheinland-Pfalz vom 24.02 2006; AZ 7 B 10020/06. Dieser Beschluss nimmt Bezug auf §8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, EMRK. Er besagt, dass den Ausländerbehörden aufgegeben ist, bei einer Entscheidung über einen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 AufenthG Abs. 5 für Familien mit Kindern das Vorliegen der Voraussetzungen der Schutzbestimmungen von Art. 8 der  EMRK zu prüfen sind. 

Gemäß §8 EMRK hat jeder und jede Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Nach Abs. 2 dieser Bestimmung ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieser Rechte nur statthaft, insoweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl eines Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral und zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 

Die Maßnahme der Ausländerbehörde, nämlich die beabsichtigte Beendigung des Aufenthaltes im Bundesgebiet berührt das hier verwurzelte Privatleben, vor allem wenn es hier geborene Kinder betrifft. Wohlgemerkt ergibt sich daraus kein Automatismus, allerdings die Pflicht zur Abwägung durch die Behörde. 

Es bedarf also näherer Anhaltspunkte dafür, dass ein Ausländer nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes nicht auf das Land seiner Staatsangehörigkeit verwiesen werden kann. Dies käme etwa dann in Betracht, so das Gericht wörtlich, „wenn ein Ausländer in einem Staat aufgrund seiner gesamt Entwicklung faktisch zu einem Inländer geworden ist und ihm wegen der Besonderheiten des Falles ein Leben im Staat seiner Staatsangehörigkeit, zu dem er keinen Bezug hat, nicht zugemutet werden kann.“ 

Maßgeblich ist deshalb zum einen, inwieweit der Ausländer unter Berücksichtigung seines Lebensalters und seiner persönlichen Befähigung in die hiesigen Lebensverhältnisse integriert ist. Gesichtspunkte sind insoweit insbesondere die Dauer und der Grund seines Aufenthalts in Deutschland sowie dessen rechtlicher Status, der Stand seiner Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift, seine berufliche Tätigkeit und seine wirtschaftliche Integration bzw. bei einem Kind, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen seine Integration in eine Schul-, Hochschul- oder Berufsausbildung, seine Wohnverhältnisse, seine sozialen Kontakte sowie die Beachtung gesetzlicher Pflichten und Verbote. Zum anderen ist maßgeblich, welche Schwierigkeiten für den Ausländer – wiederum unter Berücksichtigung seines Lebensalters und seiner persönlichen Befähigung – mit einer (Re-) Integration in das Land seiner Herkunft bzw. Staatsangehörigkeit verbunden sind. Gesichtspunkte sind diesbezüglich vor allem, inwieweit Kenntnisse der dort gesprochenen und geschriebenen Sprache bestehen bzw. erworben werden können, inwieweit der Ausländer mit den dortigen Verhältnissen vertraut ist und inwieweit er dort bei der  (Wieder-) Eingliederung auf Hilfestellung durch Verwandte und sonstige Dritte rechnen kann, soweit diese erforderlich sein sollte. 

Die Ausländerbehörde hat also das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 8 EMRK  bezüglich der Kinder zu prüfen und in der Annahme, deren Aufenthaltsrecht sei abhängig von dem ihrer Eltern, diesbezüglich auch ansonsten detaillierte Feststellungen zu treffen. Insbesondere kann dabei auch § 37 AufenthG Berücksichtigung finden. 

Da die betroffenen Kinder aufgrund ihres Lebensalters noch nicht selbst ihren Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit sicherstellen können und dürfen, kann bezüglich ihrer Verwurzelung in die hiesigen Verhältnisse nicht zu ihren Lasten entscheidend darauf abgestellt werden, dass sie  oder ihre Eltern von staatlichen Mitteln abhängig sind (Arbeitslosengelder, Kindergeld, Wohngeld, Sozialhilfe etc.).

Sollte also, so das Gericht weiter, den Kindern eine Rückkehr nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes unzumutbar sein und deshalb eine Aufenthaltsbeendigung einen in einer demokratischen Gesellschaft „nicht notwendigen Eingriff in ihr Privatleben im Sinne des Art. 8 EMRK“ darstellen, so bedeutete zugleich auch eine Abschiebung der Eltern ... einen ebensolchen Eingriff in ihr durch Art. 8 EMRK und Art. 6 GG geschütztes Familienleben, da die minderjährigen Kinder auf ihre Eltern angewiesen sind und nicht allein in Deutschland bleiben könnten. Der Schutz der Familie würde den Verbleib in Deutschland erfordern. 

Zieht man die Anwendungshinweise des Innenministeriums vom 14. Dezember 2004 hinzu, wo darum gebeten wird, bei der Erteilung von Aufenthaltsrechten Ermessenspielräume unter Berücksichtigung auch „humanitärer Gesichtpunkte soweit vertretbar zugunsten des Ausländers zu nutzen“, so ergibt sich ein weiterer juristischer Baustein dafür, dass die Kinder hier bleiben können. Die Ausländerbehörden können – so diese Anwendungshinweise - durch die höhere Flexibilität des neuen  Aufenthaltsgesetzes gravierende Härtefälle selbst einer dauerhaften Lösung zuführen. Es „soll eine positive Ermessensausübung insbesondere bei Minderjährigen und Personen mit langjährigem Aufenthalt erfolgen.“ 

„Die Überführung von langjährigen Duldungsinhabern in ein Bleiberecht nach § 25 Abs. 5 AufenthG kommt insbesondere bei solchen Fallgestaltungen in Betracht, bei denen eine zwangsweise Durchsetzung der Ausreisepflicht unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls nicht mehr als verhältnismäßig angesehen werden kann.“ 

Die erzwungene Ausreise oder gar Abschiebung von minderjährigen und hier geborenen Kindern mit ihren Eltern ist unzumutbar und kann als nicht verhältnismäßig angesehen werden. 

3.) Drittens konnten wir der Presse im Juli entnehmen, dass der Berliner Innensenator, Herr Ehrhart Körting (SPD), mit einer Weisung an die ihm unterstellte Ausländerbehörde für langjährig geduldete Flüchtlinge ein Abschiebestopp erlassen hat. Dies beträfe nach Presseangaben schätzungsweise 14.000 Flüchtlinge in Berlin. Herr Körting hat sich wie auch unser Innenminister Herr Bruch immer wieder für eine bundesweite Bleiberechtsregelung eingesetzt, die jedoch von vor allem CDU/CSU-Innenministern blockiert wurde. Dies hatte uns auch Herr Bruch bestätigt.  

Damit entfällt auch das bisherige Argument unseres Innenministers, dass ein Alleingang unseres Landes in der Bleiberechtsfrage nicht sinnvoll wäre. Berlin hat den Alleingang nun gewählt und es soll nicht allein bleiben. Unser Land Rheinland-Pfalz kann dem folgen und Berlin dabei unterstützen. 

Es ist nun an der Zeit ist, dass unser Land zusammen mit Berlin ebenfalls diese Rolle übernimmt und ein Bleiberecht für langjährig Geduldete ausspricht. Es handelt sich in Rheinland-Pfalz nur noch um etwa 6000 Personen, also weit weniger als in Berlin. Das wäre unserer Meinung nach solidarisch und brächte mehr Druck für die anstehende Innenministerkonferenz. 

Mit freundlichen Grüßen

Werner Huffer-Kilian, 

Pastoralreferent
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